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I. Die Rechtsgrundlage
1. „Wird das Eigentum in an-
derer Weise als durch Entzie-
hung oder Vorenthaltung des
Besitzes beeinträchtigt, so
kann der Eigentümer von dem
Störer die Beseitigung der Be-
einträchtigung verlangen.
Sind weitere Beeinträchtigun-
gen zu besorgen, so kann der
Eigentümer auf Unterlassung
klagen. Der Anspruch ist aus-
geschlossen, wenn der Ei-
gentümer zur Duldung ver-
pflichtet ist.“ § 1004 Bürgerli-
ches Gesetzbuch
2. „Ordnungswidrig handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
Hunde …, die ihm gehören
oder seiner Aufsicht unterste-
hen, in einem Jagdbezirk un-
beaufsichtigt laufen lässt.“ § 55
Abs. 2 Nr. 8 LJG NW
3. „Im Einzelfall gefährliche
Hunde sind Hunde, die gezeigt
haben, dass sie unkontrolliert
Wild, Vieh, Katzen oder ande-
re Tiere hetzen, beißen oder
reißen.“ § 3 Abs. 3 Nr. 6 Lan-
deshundegesetz NRW

„Außerhalb eines befriede-
ten Besitztums … sind gefähr-
liche Hunde an einer geeigne-
ten Leine zu führen, … ihnen
ist ein das Beißen verhindern-
der Maulkorb ... anzulegen.“ §
5 Abs. 2 Landeshundegesetz
NRW 

II. Der Sachverhalt
Der Halter eines Boxerrüden
ließ seinen Hund wiederholt
außerhalb seiner Einwirkung
frei im Jagdbezirk laufen.
Mehrfach verfolgte der Rüde
einen Hasen, in zwei weiteren

Fällen setzte er einem Bock und
einer Ricke nach. Beide Male
gelang es dem Halter nicht, sei-
nen Hund sofort unter Kon-
trolle zu bringen.

Der Jagdpächter befürchtete
weitere Störungen durch den
uneinsichtigen Hundehalter.
Er beantragte vor Gericht, den
Hundehalter zu verurteilen,
künftig das unbeaufsichtigte
Laufenlassen seines Hundes zu
unterlassen.

III. Das Urteil
Das Gericht gab dem Pächter
Recht. Es verurteilte den Hun-
dehalter, es unter Androhung
von Ordnungsgeld und Ord-
nungshaft zu unterlassen, sei-
nen Hund unbeaufsichtigt im
Jagdbezirk des Pächters laufen
zu lassen.

Nach §§ 1004, 823 Abs. 2
Bürgerliches Gesetzbuch in
Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr.
8 LJG NW stehe dem Jagd-
pächter ein Anspruch auf Un-
terlassung weiterer Störungen
seines Jagdausübungsrechts
zu. Das in § 55 Abs. 2 Nr. 8 LJG
NW enthaltene Verbot, Hunde
unbeaufsichtigt im Jagdbezirk
laufen zu lassen, sei ein Schutz-
gesetz im Sinne des § 823 Abs.
2 Bürgerliches Gesetzbuch, da
es das Jagdausübungsrecht vor
Störungen und Beeinträchti-
gungen durch streunende
Hunde schützen solle.

Es sei erwiesen, dass der
Hund in der Vergangenheit
wiederholt Wild verfolgt habe.
Der Hundehalter habe selbst
zugegeben, dass sein Rüde
mehrfach einem Hasen gefolgt
sei und zweimal ein Stück Reh-
wild gehetzt habe. In beiden

Fällen sei es ihm nicht gelun-
gen, seinen Hund sofort unter
Kontrolle zu bringen. Selbst
wenn der Rüde anschließend
auf Pfiff oder Ruf zurückge-
kehrt sein sollte, sei er zumin-
dest zeitweilig außerhalb der
erforderlichen Einwirkungs-
möglichkeit gewesen. Die da-
durch bewirkte Störung des
Jagdausübungsrechts sei
rechtswidrig gewesen, da das
unbeaufsichtigte Laufenlassen
des Hundes im Jagdbezirk ver-
boten sei.

Aufgrund der Vorfälle in der
Vergangenheit sei Wiederho-
lungsgefahr gegeben. Dem ste-
he nicht entgegen, dass der
Halter versprochen habe, sich
in Zukunft verantwortungsbe-
wusst zu verhalten und seinen
Hund an der Leine zu führen.
Denn er sei bereits früher, vor
den hier geschilderten Vorfäl-
len, auf sein Fehlverhalten hin-
gewiesen worden, ohne dass
dies zu einer ordnungs-
gemäßen Beaufsichtigung sei-
nes Hundes geführt habe.
Amtsgericht Remscheid, Urteil
vom 17. 9. 1987 – 7 C 459/87 –

IV. Weitere Urteile
1. Ein Jagdschutzberechtigter
hatte auf einen wildernden
Hund geschossen und ihn
schwer verletzt. Kurz danach
erschien der Halter des Hun-
des, nahm seinen Hund und
brachte ihn zum Tierarzt. Die-
ser konnte ihn nicht mehr ret-
ten, der Hund starb.

Vor Gericht verlangte der
Hundehalter vergeblich Ersatz
seiner Tierarztkosten. Die Ver-
letzung des Hundes sei ge-
rechtfertigt gewesen, so das

Unterlassungsklage gegen Hundehalter

Unbeaufsichtigte
Hunde 
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Gericht, da der Hund außer-
halb der Einwirkung seines
Herrn im Jagdbezirk gewildert
habe. Der Hundehalter habe
daher den Schuss auf sein Tier
selbst veranlasst, indem er den
Hund frei habe herumlaufen
lassen. Dass der Schuss nicht
tödlich gewesen sei, könne
dem Jagdschutzberechtigten
nicht zum Vorwurf gemacht
werden.

Nach dem Erscheinen des
Halters am Ort des Geschehens
sei ein Fangschuss ohne dessen
Einwilligung nicht mehr zuläs-
sig gewesen. Das Verbringen
des Hundes zum Tierarzt beru-
he auf dem eigenen Entschluss
des Halters.
Amtsgericht Simmern, Urteil
vom 5. 11. 1987 – 3 C 373/87 –
2. Das Verbot, Hunde im Jagd-
bezirk unbeaufsichtigt frei lau-
fen zu lassen, gilt auch in den
Bereichen eines Jagdbezirks, in
denen die Jagd aus tatsächli-
chen Gründen nicht oder nur
zeitweise ausgeübt werden
kann. Es setzt nicht voraus,
dass sich in dem betreffenden
Revierteil tatsächlich Wild auf-

hält, noch dass Wild durch den
Hund gefährdet wird.

Beispiel: Eine Hundehalte-
rin hatte ihren Hund auf einem
an die Wohnbebauung an-
schließenden Feld frei laufen
lassen. Das Tier geriet außer
Sicht, reagierte nicht mehr auf
Zurufe und verfolgte zwei
Stück Rehwild.
Bayerisches Oberstes Landes-
gericht, Beschluss vom
29.1.2002 – 3 ObOWi 5/2002 –

V. Anmerkungen
Wildernde Hunde sind eine
Geißel für jedes Revier. Das
sonst so vertraute Wild wird
unruhig, wechselt die Einstän-
de und verschwindet schließ-
lich ganz. 

1. Schutz vor Hunden
● Das Gesetz gibt dem Jagd-
ausübungsberechtigten ver-
schiedene Möglichkeiten, sich
gegen streunende Hunde zur
Wehr zu setzen:
➛ Abschuss wildernder Hun-
de unter den strengen Voraus-
setzungen des Jagdschutzes;
➛ Anzeigeerstattung gegen

den Hundehalter wegen unbe-
aufsichtigten Laufenlassens
seines Hundes im Jagdbezirk
(Ordnungswidrigkeit);
➛ Schadensersatz bei Tötung
oder Verletzung von Wild; 
➛ Klage auf Unterlassung
weiterer Störungen bei Wieder-
holungsgefahr.
➛ Ein Abschuss ist oft proble-
matisch, weil die Vorausset-
zungen hierfür sehr eng sind
und der anschließende Ärger
besonders groß ist, selbst wenn
man im Recht war. Eine Anzei-
ge wegen einer Ordnungswid-
rigkeit beeindruckt viele Hun-
dehalter nur wenig, da die ver-
hängten Geldbußen in der Re-
gel gering sind, und den Scha-
densersatz für verletztes oder
getötetes Wild zahlt in vielen
Fällen die Versicherung.
● Als einziges effektives Mittel
bleibt oft die Unterlassungskla-
ge. Bei ihr muss der Hundehal-
ter im Falle des Unterliegens
zunächst einmal die gesamten
Gerichtskosten zahlen, ein-
schließlich der Rechtsanwalts-
kosten des Jagdausübungsbe-
rechtigten. Das tut weh! HinzuF
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Wovon hat dieser Hund wohl Wind 
bekommen? Reagiert er nicht auf 
Zuruf seines Hundehalters, kann der
Pächter Anzeige wegen unbeaufsichtigten
Laufenlassens erstatten
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Diese Vorschriften gelten näm-
lich in der Regel nicht nur für
„Kampfhunde“, die nach ihrer
Rasse definiert werden, son-
dern auch für sonstige „gefähr-
liche Hunde“.
● Zu diesen gefährlichen
Hunden zählen nach Landes-
recht in der Regel Hunde aller
Rassen, die bissig sind oder die
bereits gezeigt haben, dass sie
„unkontrolliert“ Wild hetzen,
beißen oder reißen. Solche
Hunde dürfen außerhalb des
befriedeten Besitztums nur
angeleint und mit Maulkorb
mitgeführt werden (Bad.-
Württ.: § 2 Nr. 3, § 4 Abs. 3 und
Abs. 4; Brandenburg: § 3 Abs.
1 und Abs. 3, § 8 Abs. 1 Nr. 3:
Hessen: § 2 Abs. 2 Nr. 3, § 9
Abs. 1; NRW: § 3 Abs. 3 Nr. 6,
§ 5 Abs. 2; Rheinl.-Pfalz: § 1
Abs. 1 Nr. 2, § 5 Abs. 4; Sach-
sen: § 1 Abs. 3 Nr. 2, § 6 Abs.
1; Schlesw.-Holstein: § 3 Abs.
3 Nr. 5, § 10 Abs. 3; Thüringen:
§ 1 Nr. 4, § 6 Abs. 4 der jewei-
ligen Landeshundegesetze).
Aus dem Wort „gezeigt ha-
ben“ folgt, dass ein Fall des
Hetzens, Beißens oder
Reißens von Wild bereits in
der Vergangenheit stattgefun-
den haben muss. „Unkontrol-
liert“ ist gegeben, wenn die
Aufsichtsperson nicht in der
Lage war, den Hund am Het-
zen, Beißen oder Reißen zu
hindern. „Hetzen“ bedeutet
ein zielstrebiges, intensives
und andauerndes Verfolgen
des Wildes, was in der Regel
bei Hetzlaut der Fall ist. Die
nach Landesrecht zuständige
Ordnungsbehörde prüft das
Vorliegen dieser Vorausset-
zungen und stuft den Hund
entsprechend ein.

4. Wiederholungsgefahr
● Wiederholungsgefahr liegt
vor, wenn der Hund schon in
der Vergangenheit unbeauf-
sichtigt laufen gelassen wur-
de, so dass mit weiteren Ver-
stößen zu rechnen ist, oder
wenn sich der Hundehalter
beim ersten Mal nach Beleh-
rung über das Verbot unein-
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kommt, dass bei weiteren Zu-
widerhandlungen ein Ord-
nungsgeld, bei Uneinbring-
lichkeit Ordnungshaft, ver-
hängt wird, das in der Regel
höher ist als eine Geldbuße
und von Mal zu Mal gesteigert
wird.
● Aber der Weg dorthin ist
nicht ganz einfach. Denn der
Jagdausübungsberechtigte
muss beweisen,
1. dass der Hund in der konkre-
ten Situation unbeaufsichtigt
war und damit eine rechtswidri-
ge Störung des Jagdausübungs-
rechts vorlag, und außerdem
2. dass Wiederholungsgefahr
gegeben ist.

Dieser Beweis erfolgt in der
Regel durch Zeugen (auch Fa-
milienangehörige können
Zeugen sein) oder durch Foto-
grafieren des Hundes beim Stö-
bern, Hetzen oder Reißen des
Wildes.

2. Unbeaufsichtigtes
Laufenlassen 
● „Unbeaufsichtigt“ ist ein
Hund, wenn er entweder außer
Ruf- oder Hörweite ist, so dass

er nicht zurückgerufen werden
kann (fehlende Einwirkungs-
und Überwachungsmöglich-
keit), oder wenn die Aufsichts-
person die Kontrolle über den
Hund verloren hat, dieser also
eigenmächtig herumstöbert
und einen Rückruf nicht sofort
befolgt (fehlende Lenkbarkeit
aufgrund von Ungehorsam). 

Entscheidend ist nicht die
Entfernung zwischen Herr und
Hund (obwohl diese natürlich
ein starkes Indiz ist), sondern
die jederzeitige Kontrolle über
den Hund. Deshalb genügt es,
dass der Hund nach Wild sucht
oder es verfolgt und einen Rück-
ruf nicht sofort befolgt. Ein lan-
ges Hetzen oder gar Reißen des
Wildes ist nicht erforderlich.
Ferner reicht es aus, dass die
Aufsichtsperson die Kontrolle
aus Unaufmerksamkeit oder
Unwillen nicht ausübt, etwa
weil sie mit einer Begleitperson
ein Schwätzchen hält oder ihr
Hund sich austoben soll. 

„Unbeaufsichtigt“ bedeutet
also weniger als „wildern“;
denn es ist nicht erforderlich,
dass der Hund bereits Wild ge-

fährdet. Das Verbot setzt schon
früher ein als das Tötungs-
recht, damit es erst gar nicht so
weit kommt.

3. Anleinpflicht 
Hunde dürfen zwar grundsätz-
lich frei mitgeführt werden, da
es keine generelle Anlein-
pflicht gibt. Aber sie müssen
immer unter der Kontrolle der
Aufsichtsperson bleiben und
dieser strikt gehorchen. Ma-
chen sie sich selbstständig, be-
finden sie sich also außer die-
ser Kontrolle, sind sie „unbe-
aufsichtigt“, so dass eine Ord-
nungswidrigkeit vorliegt.
● Eine Anleinpflicht besteht
aber
➛ in Naturschutzgebieten und
sonstigen Schutzgebieten, so-
fern es in der zu Grunde liegen-
den Rechtsverordnung vorge-
sehen ist (was in der Regel der
Fall ist);
➛ in Wildschutzgebieten, so-
fern dies in den hierzu erlasse-
nen Bestimmungen festgelegt
ist;
➛ in Tollwut gefährdeten Be-
zirken, sofern der Hund keinen
wirksamen Impfschutz hat.
● Im Wald besteht teilweise ei-
ne Anleinpflicht nach Landes-
recht in:
➛ Baden-Württemberg: im
Bereich von Kinderspielplät-
zen, Spiel- und Liegewiesen so-
wie Wassertretanlagen;
➛ Brandenburg, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein: im
Wald generell;
➛ Niedersachsen: im Wald
und in der freien Landschaft
vom 1. April – 15. Juli (Setz-
und Brutzeiten), ferner in
Schongebieten, sofern die Ge-
meinde eine entsprechende
Verordnung erlassen hat; 
➛ NRW: Im Wald außerhalb
von Wegen.
● Eine Anleinpflicht kann sich
ferner aus ganz anderen weit-
gehend unbekannten Vor-
schriften ergeben: den Geset-
zen und Verordnungen der
Länder über das Halten und
Führen gefährlicher Hunde.

Gefunden und gepackt!
Wildernde Hunde sind eine
Plage für jedes Revier

F
O

T
O

: M
IC

H
A

E
L

M
IG

O
S

124_127_JVG  15.11.2005  11:50 Uhr  Seite 4



sichtig zeigt und zu erkennen
gibt, dass er sich auch in Zu-
kunft nicht an das Verbot hal-
ten wird.   

Das ist zum Beispiel der Fall,
wenn der Halter auf Vorhalt
antwortet, dass er sich von ei-
nem Jäger nichts vorschreiben
lasse, dass sein Hund sich aus-
toben müsse, dass der Hund
des Jägers ebenfalls frei herum-
laufe und so weiter. 
● Wer ganz sicher gehen will,
der verlange von uneinsichti-
gen Personen eine schriftliche
Erklärung darüber, dass sie
künftig ihren Hund im Jagdbe-
zirk nur unter permanenter
strikter Aufsicht oder angeleint
mitführen werden, um weite-
ren Verstößen vorzubeugen.
Wird eine solche Erklärung ver-
weigert, ist in der Regel von ei-
ner Wiederholungsgefahr aus-
zugehen.
● Sehr viel eleganter ist es
natürlich, den Hundeführer
von der Notwendigkeit der
strengen Beaufsichtigung zu
überzeugen, zum Beispiel
durch Hinweis auf
➛ gefährdetes Jungwild im
Frühjahr und Sommer,
➛ Schutz notwendiger Eltern-
tiere,  
➛ Gefahr von schweren Wild-
unfällen mit Haftung des Hun-
dehalters,
➛ Treiben des Wildes gegen

Zäune oder sonstige Hinder-
nisse,
➛ Gefahr des Abschusses des
Hundes durch einen Jagd-
schutzberechtigten und so wei-
ter.

V. Ergebnis
1. Die Klage auf Unterlassung
weiterer Störungen durch un-
beaufsichtigtes Laufenlassen
von Hunden im Jagdbezirk ist
ein wirksames Mittel gegen un-
einsichtige Hundehalter.
2. Voraussetzung ist, dass der
Hund „unbeaufsichtigt“ im Re-
vier angetroffen wird und „Wie-
derholungsgefahr“ besteht.
3. Außerdem stellt das unbe-
aufsichtigte Laufenlassen von
Hunden im Jagdbezirk nach
Landesrecht eine Ordnungs-
widrigkeit dar.
4. Eine Anleinpflicht besteht
ganz überwiegend in Natur-
schutzgebieten und Wild-
schutzgebieten sowie teilweise
nach Landesrecht im Wald.
5. Ausgenommen von der An-
leinpflicht sind Jagdhunde bei
befugter Jagdausübung. 
6. Nach Landesrecht dürfen
gefährliche Hunde, die zum
Hetzen, Beißen oder Reißen
von Wild neigen, nur angeleint
und mit einem Maulkorb mit-
geführt werden. Die zuständi-
ge Ordnungsbehörde muss
dies anordnen.   ◆

In der Regel 
besteht in
Naturschutz-
gebieten 
und sonstigen
Schutzgebieten
Anleinpflicht,
wie auch 
in Wildschutz-
gebieten und 
in Tollwut 
gefährdeten 
Bezirken, sofern
der Hund 
nicht gegen das 
Virus geimpft ist 
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